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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für die Unterhaltung 

der Gewässer III. Ordnung im Gebiet um den Rauhen Kulm 

für das Haushaltsjahr 2023 
 

I. 
 
Aufgrund Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im  
 

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 223.000,00 Euro 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   31.000,00 Euro  ab. 
 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 

1.Betriebskostenumlage 
 

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf   81.600,00 Euro   festgesetzt und auf die Mitglieder umgelegt. 
 
Umlegungsschlüssel ist die Flächeneinheit der Verbandsmitglieder. Die Flächeneinheit wird auf 1,00 Euro 
festgesetzt. 
 
2. Investitionsumlage 
 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf    15.000,00 Euro    festgesetzt. 
 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht aufgenommen. 
 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Tirschenreuth hat mit Schreiben vom 31.08.2023 Nr. 050/02-130 Sch festgestellt, dass 
die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Gewässer 
III. Ordnung im Rathaus Zi.-Nr. 201 während der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Erbendorf, den 31.08.2023 
 
 
J. Reger 
Verbandsvorsitzender 
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____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Der Landrat in Tirschenreuth 
 gez. Grillmeier 
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 Landratsamt Tirschenreuth 
 Mähringer Str. 7 
 95643 Tirschenreuth 

 
 Verantwortlich für den Inhalt: 
 Das Landratsamt Tirschenreuth oder die 
 einsendende Dienststelle oder Gemeinde 


